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Das BAWMerkblatt Rissbreitenbegrenzung für Zwang in massiven Wasser-
bauwerken (MRZ), früher BAWMerkblatt Rissbreitenbegrenzung für frühen
Zwang in massiven Wasserbauwerken (MFZ), wurde durch die
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) überarbeitet.

Die Bemessung für Beanspruchung aus Zwang wird im BAW-MRZ gesamt-
heitlich betrachtet. Dabei werden sowohl der frühe Zwang infolge Hydrata-
tion des Betons und der späte Zwang infolge von Temperaturänderungen
während der Nutzungsphase sowie Boden-Bauwerks-Interaktionen in ei-
nem gemeinsamen Bemessungsvorgang berücksichtigt. Zum BAW-MRZ
wird auch ein Erläuterungspapier mit weiteren Hintergrundinformationen
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bereitgestellt. Das Merkblatt ist ab sofort für die Bemessung der Mindestbe-
wehrung zur Risssteuerung bei massiven Verkehrswasserbauwerken anzu-
wenden.

Das BAW-MRZ, Ausgabe 2025, das das BAW-MFZ, Ausgabe 2011, ersetzt,
wird hiermit für den Geschäftsbereich der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV) eingeführt.

Der Bezugserlass wird hiermit aufgehoben.

Die digitalen Fassungen (PDF) des BAW-MRZ, Ausgabe 2025, und der Erläu-
terungen zum BAW-MRZ, Ausgabe 2025, stehen auf den Webseiten des In-
fozentrums Wasserbau – WSV zum Download zur Verfügung:
Technisches Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W), 6. Richtlinien, Merkblätter,
Empfehlungen.

Der Erlass wird in das Technische Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W) unter
VV TB-W, Teil A, Abschnitt 1.2.3 Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton-
und Spannbetonbau aufgenommen und im Verkehrsblatt veröffentlicht.

Im Auftrag

gez. Constanze Follmann

Anlagen: BAW-MRZ, Ausgabe 2025
 Erläuterungen zum BAW-MRZ, Ausgabe 2025

https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/tr-w#:~:text=Richtlinien%2C%20Merkbl%C3%A4tter%2C%20Empfehlungen
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